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Wir hatten das Thema gerade auf unserer LeKo 

Der Wegfall des Urlaubsgeldes gilt nur für verbeamtete LehrerInnen. Angestellte bekommen es
normalerweise noch, wenn es in ihrem Vertrag nicht ausdrücklich anders steht.

Die Gewerkschaften raten jedem dazu, auf das Urlaubsgeld zu klagen bzw. Einspruch gegen
diesen Bescheid einzulegen.

Das wars eigentlich 
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